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Sachdarstellung: 
 
1. Ausgangslage 
 
Das Land NRW hat mit Erlass vom 12.02.03 den Schulen der Primarstufe die Möglichkeit 
eröffnet, sich in Offene Ganztagsschulen umzuwandeln. Der Ausschuss für Schule, Sport 
und Weiterbildung der Stadt Bergkamen hat sich daraufhin bereits in seiner Sitzung am 
27.03.03 - Drucksache Nr. 8/1634 - mit der Thematik befasst. In der Verwaltungsvorlage sind 
zum einen die bestehenden Betreuungsangebote an den Grundschulen dargestellt worden, 
zum anderen ist aber auch die Offene Ganztagsschule mit den Zielen und Grundsätzen, der 
Organisationsstruktur sowie den personellen und finanziellen Vorgaben erläutert worden. 
 
Einheitlicher Tenor war seinerzeit, dass die Offene Ganztagsschule in Bergkamen nicht 
sofort zum Schuljahresbeginn 2003/04 eingeführt werden sollte. Es sollte zunächst 
abgewartet werden, wie das Angebot an anderen Schulen umgesetzt wird. Weiterhin sollte 
zunächst eine Elternbefragung durchgeführt werden, um eine verlässliche Basis für eine 
Einführung zu haben. 
 
 
2. Elternbefragung und Auswertung 
 
Nach den Herbstferien 2003 ist dann die Elternbefragung durchgeführt worden. Dieser 
Zeitpunkt ist bewusst gewählt worden, um auch die zukünftigen Schulanfänger mit 
einzubeziehen. Unmittelbar in der Woche nach den Herbstferien mussten sich die 
Schulanfänger für das Schuljahr 2004/05 anmelden. Diese Anmeldung ist dann mit der 
Befragung der Eltern zur Offenen Ganztagsschule verknüpft worden. Weiterhin sind die 
Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 - 3 befragt worden, 
denn nur für diese Jahrgänge kann im Schuljahr 2004/05 das Angebot gelten. 
Die Fragebögen sollten bis zum 12.11.03 zurückgegeben werden. Das Anschreiben an die 
Eltern und der Fragebogen sind mit der Niederschrift zur letzen Sitzung des Ausschusses 
verteilt worden. 
Beides ist vorher in einer Besprechung mit den Schulleiterinnen und Schulleitern inhaltlich 
abgestimmt worden. Auch mit dem Jugendamt der Stadt Bergkamen sind das Anschreiben 
und der Fragebogen abgestimmt worden.  
 
An der A.-Schweitzer-Sonderschule für Lernbehinderte, die sowohl eine Primarstufe als auch 
eine Sekundarstufe I hat,  ist in Abstimmung mit der Schulleitung keine Befragung 
durchgeführt worden. Dort soll schon unter sozialen Gesichtspunkten die Ganztagsschule im 
Primarbereich eingeführt werden. Die Schulleitung wird gezielt auf die Eltern zugehen und 
das konkrete Angebot vorstellen. An einer Sonderschule kann bereits mit 12 Schülern eine 
Offene Ganztagsschule eingerichtet werden. An einer Grundschule müssen es mindestens 
25 Kinder sein. Der Schulleiter beabsichtigt, bereits am 29.01.04 einen entsprechenden 
Beschluss der Schulkonferenz herbeizuführen. 
 
Am 02.12.2003 ist das Ergebnis der Befragung den Schulleiterinnen und Schulleitern der 
Primarschulen vorgestellt worden.  
 
In der Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung am 09.12.03 ist das 
Ergebnis bereits mündlich vorgestellt worden. 
Eine Kurzauswertung der Fragebögen ist mit dem Protokoll der letzten Ausschusssitzung 
verteilt worden. 
 
Auf der Grundlage der Elternbefragung und der Abstimmung mit den Grundschulleiterinnen 
und Grundschulleitern ist zunächst festgelegt worden, nur an der Pfalz-Grundschule in 
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Bergkamen-Weddinghofen und der Jahn-Grundschule in Bergkamen-Oberaden eine Offene 
Ganztagsschule einzurichten. Hier haben 42 bzw. 44 Eltern einen Bedarf signalisiert. 
Bewusst ist die Abfrage zunächst offen gestaltet worden. Die Eltern sind nicht verpflichtet 
worden, ihr Kind schon im November 2003 verbindlich anzumelden, da zu diesem Zeitpunkt 
noch keine genaue Aussage zu Inhalt und Kosten des Angebotes möglich war. Unter diesen 
Voraussetzungen hätten sicherlich nur wenige Eltern eine verbindliche Anmeldung 
unterschrieben. An den Schulen, an denen aufgrund zu geringer Nachfrage keine Offene 
Ganztagsschule eingerichtet wird, hätten die Eltern eine Absage erhalten müssen. Jetzt 
können die Schulleiterinnen und Schulleiter der anderen Schulen in ihren Schulgremien vom 
Ausgang der Elternbefragung berichten, wobei aber davon ausgegangen werden kann, dass 
im übernächsten Schuljahr auch an den Schulen eine Offene Ganztagsschule eingerichtet 
wird, die zunächst noch keine einrichten. 
 
Nachdem dies feststeht, besteht die Möglichkeit, mit den Schulleitungen der beiden 
Grundschulen und der Sonderschule genaue Inhalte usw. festzulegen. 
 
 
3. Umsetzung   
 
Mit den Schulleitungen der Pfalzschule, der Jahnschule und der A.-Schweitzer-Schule sind 
zwischenzeitlich ein Reihe von Gesprächen geführt worden. Zudem ist Anfang Januar die 
Lenningskamp-Grundschule in Schwerte besichtigt worden. Diese Schule ist seit September 
2003 Offene Ganztagsschule. Ziel sollte es sein, mit der Schulleitung dieser Schule 
Erfahrungen auszutauschen und Hinweise zur praktischen Umsetzung zu erhalten.  
 
Die beiden Bergkamener Grundschulen sind der Auffassung, dass die Organisation der 
Offenen Ganztagsschule in die Hand eines Kooperationspartners gelegt werden sollte. Dies 
zumindest für das erste Schuljahr mit der Option, den Vertrag dann kündigen zu können. 
Ein wesentlicher Vorteil ist darin zu sehen, dass der Kooperationspartner dann verpflichtet 
werden muss, z.B. in Krankheitsfällen Ersatzpersonal zu stellen. 
Auf der anderen Seite müssen die Verträge mit dem Kooperationspartner so gestaltet 
werden, dass die Bergkamener Sportvereine, die Jugendkunstschule und die Musikschule 
der Stadt Bergkamen in der Offenen Ganztagsschule vertreten sein sollen. 
Weiterhin ist geplant, in den Verträgen gewisse Mindeststandards festzuschreiben. So soll 
zum Beispiel eine Kraft an den Schulen sein, die als Erzieherin, Dipl.-Pädagogin o. Ä. eine 
entsprechende Ausbildung hat. Diese Kraft soll mindestens von 11.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
täglich als Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler anwesend sein.    
 
Die A.-Schweitzer- Sonderschule für Lernbehinderte bietet ihren Schülerinnen und Schülern 
schon heute eine Betreuung über 13.00 Uhr hinaus an. Die Ausweitung dieses Projektes auf 
eine Offene Ganztagsschule ist nicht so gravierend, zumal die Gruppe voraussichtlich nicht 
größer als 12 Kinder wird. Von daher kann die Offene Ganztagsschule nach Auffassung der 
Schulleitung ohne Kooperationspartner umgesetzt werden. 
 
Als Kooperationspartner für die Grundschulen stehen mögliche Partner wie der 
KreisSportBund Unna u.a. in Rede. Konkrete Angebote stehen noch aus. 
 
Die Umsetzung in Bezug auf Inhalte, also den "Stundenplan" usw. muss die Schule als 
innere Schulangelegenheit selbst festlegen.  
Nach Ende des Unterrichts, der je nach Klasse sehr verschieden liegt, sollen die Kinder eine 
Ruhephase bekommen, in der sie entspannen oder einfach nur spielen können. 
Anschließend soll, je nach Gruppengröße, eine gemeinsame Mittagsmahlzeit eingenommen 
werden. Bis etwa 14.00 Uhr sollen die Schülerinnen und Schüler die Hausaufgaben unter 
Aufsicht erledigen. Diejenigen, die dies nicht müssen oder eher fertig sind, können dann frei 
spielen, z.B. auf dem Schulhof. 
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Ein besonderes Angebot soll dann in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr stattfinden. Hier 
sollen die Angebote der Jugendkunstschule, der Musikschule und der Sportvereine 
untergebracht werden. Da in den Gruppen Kinder von 6 - 10 Jahren mit verschiedenen 
Interessen sein werden, soll das Angebot nicht verpflichtend sein. Vielmehr ist daran 
gedacht, parallel ein Angebot mit Spiel oder Ähnlichem vorzuhalten.  
Ab 15.00 Uhr, und dies ist nach dem Erlass die zeitlich früheste Endzeit der Betreuung, kann 
dann nur wieder ein freies Angebot gemacht werden, denn ab diesem Zeitpunkt können 
Eltern ihre Kinder abholen. 
 
Eine warme Mittagsverpflegung wird für die Kinder, die von etwa 8.00 bis 16.00 Uhr in der 
Schule sind, angeboten. Es liegen verschiedene Angebote von leistungsfähigen 
Unternehmen vor, die bisher schon Kindergärten und Schulen in der Stadt und im 
Kreisgebiet beliefern. 
 
Die Schulen wollen auch hier noch eine Entscheidung bzw. Auswahl treffen. Eventuell wird 
an der A.-Schweitzer-Sonderschule selbst gekocht. Auch im Rahmen des Betreuung 
"13plus" wird schon jetzt in einer kleinen Küche für die wenigen Schüler selbst eine Mahlzeit 
zubereitet. 
 
Für das erste Jahr dürfte der Elternbeitrag für das Essen und die Getränke ca. 49,-- EUR je 
Monat betragen. Nach dem ersten Jahr muss entschieden und gerechnet werden, ob dieser 
Betrag ausreichend ist. 
 
Voraussetzung ist für die Ausgabe des Essens auf alle Fälle die Einrichtung einer 
entsprechend ausgestatteten Küche. Dies ist auch erforderlich, wenn eine fertige 
angelieferte Mahlzeit nur ausgegeben werden muss.  
 
 
4. Finanzierung 
 
 
a) Bundesmittel 
 
Aus dem Bundesprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" (Anlage 1) können Mittel 
abgerufen werden, die der Förderung von Investitionen zum Aufbau Offener 
Ganztagsschulen im Primarbereich im Sinne des Erlasses des Ministeriums für Schule, 
Jugend und Kinder vom 12.02.2003 dienen. Sie sollen für alle Schulen im Primarbereich zur 
Verfügung stehen, die zwischen 2003 und 2007 in Offene Ganztagsschulen umgewandelt 
werden. 
 
Nach diesen Richtlinien werden folgende drei Bereiche gefördert: 
 
- Umbau, Ausbau, Neubau oder Erweiterung von geeigneten Räumen aller Arten für  
  Unterrichts-, Spiel-, Sport-, Aufenthalts- und Verpflegungszwecke von Schülerinnen und  
  Schülern 
 
- Ersteinrichtung nebst Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln  
 
- Herrichtung und Ausstattung des Schulgrundstücks für Lern-, Spiel-, Sport- und  
  Aufenthaltszwecke der Schülerinnen und Schüler 
 
 
Bemessungsgrundlage sind jeweils mindestens 25 Schülerinnen und Schüler in 
Grundschulen bzw. 12 in Sonderschulen. Bewilligt werden können als Festbetrag bis zu 
80.000,-- EUR für Umbauten, 25.000,-- EUR für Ersteinrichtung und 10.000,-- EUR für das 
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Schulgrundstück. Der Schulträger muss für die Durchführung der geförderten Projekte einen 
Eigenanteil in Höhe von 10 % der Gesamtkosten erbringen.  
 
Für die Jahnschule und die Pfalzschule haben sich 42 bzw. 44 Eltern interessiert. Aus den 
Nachfragen bei Schulträgern, die die Offene Ganztagsschule schon eingerichtet haben, ist 
zu erfahren gewesen, dass die Zahl der Nachfragen eher steigt. Es kann also davon 
ausgegangen werden, dass die Anzahl von 50 Kindern erreicht wird. 
Nach Punkt 4.2. des Erlasses kann eine Förderung auch erfolgen, wenn dem Antrag eine 
Absichtserklärung des Schulträgers beigefügt wird, aus der hervorgeht, dass die Offene 
Ganztagsschule im Primarbereich bis zum 31.07.2007 eingerichtet wird. Dass dieses Ziel 
erreicht wird, ist sehr wahrscheinlich. Sinnvoll ist es zudem, schon jetzt die gesamten 
Räumlichkeiten zu errichten. 
 
Vom Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft sind erste Skizzen über mögliche 
Anbauten vorgelegt worden. Zusammen mit einer Kostenplanung ist dies für die 
Beantragung der Bundesmittel ausreichend.  
Die Bundesmittel sind zwischenzeitlich in voller Höhe beantragt worden. Abgabetermin war 
der 31.01.04. Dieser sehr frühe Termin soll sicherstellen, dass die Bewilligungsbescheide bis 
spätestens Mai vorliegen. Dann kann mit der Realisierung begonnen werden, wobei die 
Pläne dann im Ausschuss erneut vorgestellt und beschlossen werden können.  
 
Vom Grundsatz ist geplant, an allen drei Schulen einen separaten Trakt mit 
Aufenthaltsräumen und einer Küche zu erstellen. Die Offene Ganztagsschule soll eigentlich 
nicht im Schulgebäude stattfinden, da die Kinder nicht das Gefühl haben sollen, dass die 
Offene Ganztagsschule eine Fortsetzung des Unterrichtes ist. Wert gelegt werden soll schon 
auf eine freiere Form von Spiel usw. unter Einbeziehung von Hausaufgabenbetreuung und 
weiteren zusätzlichen Angeboten. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass wenn ein Angebot der Musikschule in der Offenen 
Ganztagsschule stattfindet, dies nicht doch in einem Klassenraum der Schule durchgeführt 
wird. 
 
Für die Jahnschule ist der Standort vorgegeben, denn an der Schule ist ein nicht mehr 
genutztes Lehrschwimmbecken vorhanden, das entsprechend umgebaut werden kann. 
 
 
b) Landesmittel 
 
Nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 12.02.03 wird 
ein Festbetrag von 615,-- EUR vom Land für jedes an dem außerunterrichtlichen Angebot 
der Offenen Ganztagsschule teilnehmende Kind gewährt. Der Runderlass ist dieser Vorlage 
als Anlage 2 beigefügt.  
Zusätzlich werden Lehrerstellen nach einem Stellenschlüssel von 0,1 Lehrerstellen pro 25 
Schülerinnen und Schüler zugewiesen. Anstelle der Lehrerstellen kann ein Festbetrag in 
Höhe von 205,-- EUR pro Schülerin und Schüler gewährt werden. Die Schulen haben sich 
schon im Vorfeld dafür entschieden, insgesamt 820,-- EUR Landeszuschuss in Anspruch 
nehmen zu wollen. 
 
Bei einer Gruppe von 25 Kindern beträgt der Landeszuschuss somit 20.500,-- EUR. 
  
Der Eigenanteil, den der Schulträger aufbringen muss, beläuft sich auf 410,-- EUR. Hiervon 
sind jedoch die Elternbeiträge abzuziehen. 
 
Bei eine Gruppe von 25 Kindern sind dies nochmals 10.250,-- EUR. Wenn ein 
durchschnittlicher Elternanteil von 40,-- EUR für 12 Monate pro Jahr unterstellt wird, erhöht 
sich der Betrag auf 12.000,-- EUR. 
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c) Elternbeiträge 
 
Nach dem o.g. Erlass vom 12.02.2003 können Elternbeiträge von bis zu 100,-- EUR pro 
Monat pro Kind eingezogen werden. Der Schulträger soll eine soziale Staffelung der Beiträge 
und ermäßigte Beiträge für Geschwisterkinder vorsehen.  
Eltern, deren Kinder vor der Einschulung einen Kindergarten besucht haben, ist in der Regel 
bekannt, dass sie einen Elternbeitrag in Abhängigkeit vom Einkommen aufbringen müssen. 
Dieser beläuft sich für die Kindergärten - ohne Übermittagbetreuung - auf 0,- bis 151,34 
EUR.  
 
Um zum einen eine soziale Staffelung in Anlehnung an das Gesetz über Tageseinrichtungen 
für Kinder in NRW (GTK) als Grundlage zu nehmen und zum anderen den 
Verwaltungsaufwand nicht noch mehr zu erhöhen, ist geplant, folgende Staffelung 
einzuführen: 
 
Jahreseinkommen                                    Beitrag Ganztagsschule 
                                                                             pro Monat  
 
bis 12.000,-- EUR                                                  0,-- EUR 
inkl. Empfänger von laufender  
Hilfe zum Lebensunterhalt 
 
bis 35.000,-- EUR                                                30,-- EUR 
 
bis 50.000,-- EUR                                                 50,-- EUR 
 
über 50.000,-- EUR                                             100,-- EUR 
 
 
Die Nachbarstädte Kamen und Werne planen mit einer ähnlichen Staffelung. 
 
Da auch an den Ferientagen eine Betreuung angeboten wird, die aber je nach Nachfrage 
evtl. analog den städt. Kindergärten nur an einer Schule stattfindet, ist der Elternbeitrag für 
12 Monate im Jahr zu entrichten. 
 
Im GTK ist festgelegt, dass beim Einkommen nur die positiven Einkünfte berücksichtigt 
werden dürfen. Verluste aus anderen Einkunftsarten, z.B. Vermietung und Verpachtung, 
dürfen nicht abgezogen werden. 
Ferner ist im Gesetz geregelt, dass Geschwisterkinder generell keine Beiträge zahlen 
müssen. Von dieser Regelung sollte bei der Offenen Ganztagsschule insofern abgewichen 
werden, dass für das zweite Kind die Hälfte und für alle weiteren Kinder nichts zu bezahlen 
ist. Grundlage müssen immer die Kinder in der Offenen Ganztagsschule sein. Besucht ein 
Kind einen Kindergarten und ein Geschwisterkind ist in der Offenen Ganztagsschule, so 
müssen beide die jeweiligen Beiträge zahlen. 
 
Da nicht bekannt ist, welche Einkommen die Eltern haben, die ihr Kind anmelden, kann zur 
Höhe der Gesamteinnahmen zurzeit keine Aussage getroffen werden. Es muss aber nach 
einem Jahr auf alle Fälle eine Überprüfung stattfinden.  
 
Nach den Erfahrungen des Jugendamtes, die die Beiträge nach dem GTK für 
Tageseinrichtungen in Bergkamen erheben, wird die Mehrheit der Eltern in den ersten zwei 
Gruppen zu finden sein.  
 
Jede Familie ist durch die Regelung in die Lage versetzt, seinen Beitrag zu ermitteln. 
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Die Beträge für das Mittagessen und Getränke sind auf alle Fälle zusätzlich und ohne eine 
Staffelung zu entrichten. Insgesamt soll dies kostendeckend sein.  
 
 
5. Weiteres Vorgehen  
 
Die Mittel aus dem Bundesprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" für den Ausbau der 
Offenen Ganztagsschule mussten bis zum 31.01. beantragt werden. Die Anträge wurden für 
jeweils zwei Gruppen an der Jahn- und Pfalzschule und  eine Gruppe an der Albert-
Schweitzer-Schule gestellt. 
 
Bis zum 30.04. müssen die Landesmittel beantragt werden. Das bedeutet, dass bis dahin 
auch die verbindlichen Anmeldungen der Eltern vorliegen. Die Anmeldungen werden 
entsprechend dem Erlass verpflichtend für ein Jahr sein. Dies setzt voraus, das noch im 
März bzw. April diesen Jahres die Eltern erneut angeschrieben werden, um ihr Kind dann 
verbindlich anzumelden. Dann kann auch schon eine Aussage zum inhaltlichen Angebot und 
zu den genauen Kosten gemacht werden. 
 
Ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Beschlüsse der Schulkonferenzen der 
betroffenen Schulen vorliegen. Diese sind gem. des Runderlasses des Ministeriums für 
Schule, Jugend und Kinder vom 12.02.2003 zur Konzeptplanung und Ausgestaltung der 
außerunterrichtlichen Angebote erforderlich. Das Ganztagskonzept der Offenen 
Ganztagsschule ist Teil des Schulprogramms, über das ebenfalls die Schulkonferenz 
entscheidet. 
 
Weitere Voraussetzung für den Erhalt der Landsmittel ist die Vorlage eines abgestimmten 
Konzepts des Schulträgers und der örtlichen Kinder- und Jugendhilfeträger  zur 
Umgestaltung von Schulen des Primarbereich in Offene Ganztagsschulen. Dieses Konzept 
wird bis zum Stichtag am 30.04.04 vorgelegt. 
 
Über die erarbeiteten Inhalte und den aktuellen Sachstand wird der Ausschuss für Schule, 
Sport und Weiterbildung in einer der nächsten Sitzungen informiert, wobei evtl. auch eine 
gemeinsame Sitzung mit dem Jugendhilfeausschuss denkbar ist. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Bergkamen stimmt der Einrichtung der Offenen Ganztagsschule an der 
Pfalz-Grundschule, der Jahn-Grundschule und der Albert-Schweitzer-Sonderschule für 
Lernbehinderte zu, falls genügend Anmeldungen vorliegen. Die Vorlage ist Bestandteil des 
Beschlusses. 
Entsprechend wird die Verwaltung beauftragt, Verträge mit einem Träger und den 
Kooperationspartnern abzuschließen sowie die notwendigen Förderanträge zu stellen. 
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